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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.09.1953

Norm

ABGB §861

ABGB §869

Rechtssatz

Vom Erwerber ( Eigentümer ) einer Sache, der, wenn auch noch so feierlich, seine Absicht erklärt, in einer bestimmten

Art mit der Sache zu verfahren, kann solange nicht die Verwirklichung dieser Absicht verlangt werde, solange sie nicht

zu Gegenstand eines ausdrücklichen oder stillschweigenden, ernstlichen und bestimmten Versprechens - einerlei ob

im Rahmen eines anderen Vertrages oder für sich allein - gemacht wird.
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